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22. Jahrgang Herausgegeben vom Bürgermeister der Stadt Tönisvorst Donnerstag, 10. März 2016  
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Amtlicher Teil: 
 
 
Bekanntmachung der Stadt Tönisvorst über die Wid-
mung von Straßen 
 
Gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen (StrWG NW) in der z.Zt. gültigen 
Fassung, werden hiermit die nachfolgend aufgeführten 
Straßen, Wege und Plätze für den Verkehr wie folgt ge-
widmet: 
 
1.   Fußweg 
      Spatzenwinkel 
      Gemarkung St. Tönis, Flur 20, Parzelle 590 tlw. 

(Weg von Hausnummer 11 bis Straße „Feldburg-
weg“) 

 
2.   Gemeindestraße als Anliegerstraße 
      Spatzenwinkel 
      Gemarkung St. Tönis, Flur 20, Parzellen 590 tlw., 
       591 

Ein Plan, der die jeweils gewidmete Straßenfläche aus-
weist, kann im Verwaltungsgebäude Vorst, Zimmer 8, 
während der Dienststunden eingesehen werden. 
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach 
öffentlicher Bekanntmachung Widerspruch erhoben wer-
den. Dieser ist schriftlich oder zur Niederschrift beim 
Bürgermeister der Stadt, Abteilung 8.2 Tiefbau, im Ver-
waltungsgebäude Vorst, St.Töniser Str. 8, Zimmer 8, ein-
zulegen. 
Bei schriftlichen Erklärungen ist die Frist auch dann ge-
wahrt, wenn die Erklärung vor Ablauf der Frist bei der 
Stadt eingeht. 
 
Tönisvorst, den 26.02.2016 
Der Bürgermeister 
Gez. Goßen 
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Öffentliche Zustellung An Herrn Matthias Michael 
Richter 
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
für das Land NW (Landeszustellungsgesetz - LZG -) vom 
07. März 2006 (GV NRW S. 94), wird der an  
 

Herrn  
Matthias Michael Richter 
Buschingstraße 12 
81677 München 

 
gerichtete Bescheid über Steuern und sonstige Abgaben 
vom 29.01.2016, Kassenzeichen 01030630.2/0100, öffent-
lich zugestellt, da die derzeitige Anschrift des Empfängers 
nicht ermittelt werden kann. 
 
Der Bescheid kann während der allgemeinen Sprechzeiten 
bei der Abteilung Steuerwesen, Hospitalstraße 15, 47918 
Tönisvorst, Zimmer 113 von dem Empfänger eingesehen 
und in Empfang genommen werden. 
 

Nr. 5 
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Er gilt zwei Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Stadt Tönisvorst als zugestellt. 
 
Stadt Tönisvorst 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag: 
gez. Blomenkamp 
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Öffentliche Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
für das Land NW (Landeszustellungsgesetz - LZG -) vom 
07. März 2006 (GV NRW S. 94), wird der an  
 
Herrn  
Carsten Hille 
Siegesstraße 5 
80802 München 
 
gerichtete Bescheid über Steuern und sonstige Abgaben 
vom 29.01.2016, Kassenzeichen 01018638.2/0100, öffent-
lich zugestellt, da die derzeitige Anschrift des Empfängers 
nicht ermittelt werden kann. 
 
Der Bescheid kann während der allgemeinen Sprechzeiten 
bei der Abteilung Steuerwesen, Hospitalstraße 15, 47918 
Tönisvorst, Zimmer 113 von dem Empfänger eingesehen 
und in Empfang genommen werden. 
 
Er gilt zwei Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Stadt Tönisvorst als zugestellt. 
 
Stadt Tönisvorst 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag: 
gez. Blomenkamp 
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Öffentliche Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
für das Land NW (Landeszustellungsgesetz - LZG -) vom 
07. März 2006 (GV NRW S. 94), wird der an  
 
Herrn  
Dr. Ing. Andreas D. Christianus 
Schelthofer Straße 83 
47918 Tönisvorst 
 
gerichtete Bescheid über Steuern und sonstige Abgaben 
vom 29.01.2016, Kassenzeichen 01013025.5/0100, öffent-
lich zugestellt, da die derzeitige Anschrift des Empfängers 
nicht ermittelt werden kann. 
 

Der Bescheid kann während der allgemeinen Sprechzeiten 
bei der Abteilung Steuerwesen, Hospitalstraße 15, 47918 
Tönisvorst, Zimmer 113 von dem Empfänger eingesehen 
und in Empfang genommen werden. 
 
Er gilt zwei Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Stadt Tönisvorst als zugestellt. 
 
 
Stadt Tönisvorst 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag: 
gez. Waßen 
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Öffentliche Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
für das Land NW (Landeszustellungsgesetz - LZG -) vom 
07. März 2006 (GV NRW S. 94), wird der an  
 
Herrn  
Stefan Jens Hülsenberg 
Agricolastraße 30 
80686 München 
 
gerichtete Bescheid über Steuern und sonstige Abgaben 
vom 29.01.2016, Kassenzeichen 01014350.0/0100, öffent-
lich zugestellt, da die derzeitige Anschrift des Empfängers 
nicht ermittelt werden kann. 
 
Der Bescheid kann während der allgemeinen Sprechzeiten 
bei der Abteilung Steuerwesen, Hospitalstraße 15, 47918 
Tönisvorst, Zimmer 113 von dem Empfänger eingesehen 
und in Empfang genommen werden. 
 
Der Bescheid gilt zwei Wochen nach Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Stadt Tönisvorst als zugestellt. 
 
Stadt Tönisvorst 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag: 
gez. Blomenkamp 
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Nichtamtlicher Teil: 
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Wichtiger Hinweis für Abonnenten: Das Amtsblatt kann als 
kostenlose Newsletter bestellt werden. Dafür auf die städti-
sche Internetseite www.toenisvorst.de gehen. Unter dem 
Punkt Aktuelles (in der oberen Menüleiste), die Seite News-
letter (Menüspalte links) anklicken. Hier trägt man dann seine 
eMailadresse ein und wählt die gewünschten Meldungen aus.  
Zudem liegt das Amtsblatt für Selbstabholer kostenlos zur 
Mitnahme in den Verwaltungsgebäuden aus (Auslegestellen 
siehe rechte Spalte). Darüber hinaus kann das Amtsblatt per 
Post nach Hause geschickt werden. Die Kostenpauschale für 
das Jahresabonnement liegt bei 38,50 Euro pro Jahr. 
 

Impressum :
 
Herausgeber:  

 Stadt Tönisvorst,  
Der Bürgermeister 
Bahnstraße 15 
47918 Tönisvorst  
Tel.: 02151/999-174 
 
Erscheinungsweise:  
Monatlich und zusätzlich bei Bedarf  
Auflage: 320 Exemplare  
 
Bezug: 
Inklusive Versandkosten: 
Jahresabonnement 38,50,-- € 
Einzelzustellung 1,-- €  
zahlbar jährlich im Voraus bzw. einzeln bei Bezug  
 
Bestellung und Kündigung: 
jeweils beim Herausgeber 
Kündigung jeweils zum Jahresende,  
muss zum 31.10. beim Herausgeber vorliegen  
 
Verantwortlich für den Inhalt:  
Bürgermeister Thomas Goßen  
 
Druck:  
Hausdruckerei der Stadtverwaltung  
 
Einzeln abzuholen in den Auslegestellen: 
 
St. Tönis 
Verwaltungsgebäude St. Tönis, Bahnstr. 15 
Verwaltungsgebäude St. Tönis, Hospitalstr. 15 
Stadtbücherei im Rathaus St. Tönis, Hochstr. 20a 
NEW AG, Ringstraße1/Eingang Krefelder Str. 8 
Geschäftsstelle der Sparkasse Krefeld in St. Tönis, Ringstr. 1 
Volksbank Krefeld e.G., St. Tönis, Rathausplatz 7 
Deutsche Bank, Filiale Tönisvorst, Hochstraße 5 
Altentagesstätte St. Tönis, Mertenshof, Kirchstr. 14 
sowie in allen Kindergärten der Stadt Tönisvorst,  
Stadtteil St. Tönis  
 
Vorst  
Verwaltungsgebäude Vorst, St.Töniser Str. 8 
Altentagesstätte Vorst, Markt 3 
Geschäftsstelle der Sparkasse Krefeld in Vorst, Seulenstr. 5-9 
Volksbank Krefeld e.G., Hauptstr. 6 
Familienzentrum Bruckner Str. 16 
  

An den 
Bürgermeister 
Pressestelle 
Bahnstraße 15 
47918  Tönisvorst 


